
Die UN-Behindertenrechtskonvention ver-
pflichtet Vertragsstaaten dazu, Sondereinrich-
tungen abzubauen und Unterstützung perso-
nenzentriert und ambulant bereitzustellen. Die 
neuen Leitlinien des UN-Ausschusses benen-
nen konkrete Umsetzungsschritte für die 
Deinstitutionalisierung. Diese Information 
fasst die für die Situation in Deutschland  
besonders relevanten Inhalte zusammen.

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
gibt vor, dass Menschen mit Behinderungen selbst 
entscheiden können müssen, wo und wie sie leben 
möchten – ebenso wie Menschen ohne Behinde-
rungen. Sie haben ein Recht auf ein selbst-
bestimmtes Leben in der Gemeinschaft (Art. 19 
UN-BRK). Der UN-Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (im Folgenden:  
Ausschuss) hat jedoch festgestellt, dass in vielen 
Vertragsstaaten der UN-BRK der Abbau institutio-
nalisierter Wohn- und Unterstützungsformen nur 
stockend oder überhaupt nicht voranschreitet. 
Während der Covid-19-Pandemie waren Menschen 
in Einrichtungen außerdem mit besonders gravie-
renden Rechtseinschränkungen konfrontiert1. Die 
Leitlinien2 hat der Ausschuss entwickelt, um den 
Vertragsstaaten eine Grundlage für die Planung 
von Prozessen zur Deinstitutionalisierung zu bie-
ten. Die Empfehlungen sind ausdrücklich auch in 
Notfallsituationen, beispielsweise einer Pandemie 
oder Wirtschaftskrise, zu berücksichtigen. 

Die UN-BRK verpflichtet die Vertragsstaaten – also 
auch Deutschland – dazu, eine inklusive Gesell-
schaft aufzubauen und Sondereinrichtungen für 

Menschen mit Behinderungen abzubauen. Niemand 
darf aufgrund einer Behinderung auf das Leben  
in Einrichtungen reduziert werden – unabhängig  
davon, ob etwa ein beeinträchtigungsbezogener  
Behandlungs- oder Pflegebedarf vorliegt. Die  
staatliche Verpflichtung zur Deinstitutionalisierung 
erstreckt sich auf unterschiedliche Versorgungs-
strukturen. Der Ausschuss nennt eine Bandbreite 
privater und staatlicher Einrichtungsformen, unter 
anderem Einrichtungen der Eingliederungshilfe und 
Psychiatrie, Pflege heime und gesicherte Demenz-
stationen, Langzeitkrankenhäuser sowie forensi-
sche Kliniken (5).3

Die Definition von Institutionalisierung orientiert 
sich an den Kriterien institutionalisierter Wohn-
formen, die bereits in den Allgemeinen Bemerk-
ungen Nr. 5 zu Artikel 19 UN-BRK formuliert  
werden.4 Hierbei steht die fehlende Kontrolle  
betroffener Personen über ihr eigenes Leben und ihr 
Ausschluss aus der Gemeinschaft im Vordergrund.

Der Ausschuss betont, dass Menschen mit Behin-
derungen durch das Leben in einer Einrichtung in 
einer Reihe grundlegender Menschenrechte ein-
geschränkt werden, insbesondere in ihrer recht-
lichen Handlungsfähigkeit (Art. 12 UN-BRK) und 
ihrem Recht auf Freiheit und Sicherheit der  
Person (Art. 14 UN-BRK). Personen in Einrichtungen 
sind von der Gemeinschaft segregiert und in ihren 
Selbstbestimmungs- und Teilhabemöglichkeiten 
eingeschränkt (Art. 19 UN-BRK). Während des 
Aufenthalts in einer Einrichtung kommt es häufig 
zu weiteren Rechtsverletzungen, zum Beispiel zu 
Gewalterfahrungen (Art. 16 UN-BRK).5
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Die Leitlinien liefern klare Vorgaben für einen um-
fassenden staatlichen Transformationsprozess:  
Institutionelle Unterstützungsformen müssen sys-
tematisch abgebaut und die hierfür notwendigen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den. Es dürfen keine neuen Institutionen errichtet 
werden und es sollten keine Personen in beste-
hende Einrichtungen mehr einziehen. Gleichzeitig 
sind inklusive Wohnformen als Alternativen aufzu-
bauen. Bestehende Barrieren im Sozialraum soll-
ten unverzüglich abgebaut werden. Einzelne Per-
sonen müssen beim Umzug in eine inklusive 
Wohnform adäquat unterstützt werden (13). Ent-
sprechende Prozesse und Entwicklungen werden 
in Deutschland auch mit dem Begriff Ambulanti-
sierung beschrieben. 

Der Ausschuss betont mehrfach, dass eine Ver-
zögerung dieser Transformation auch in Notsitua-
tionen nicht legitim ist. Vertragsstaaten können 
ausbleibende Fortschritte beispielsweise nicht  
mit fehlenden personenzentrierten Unterstüt-
zungsangeboten in der Gemeinde, bestimmten  
gesetzlichen Rahmenbedingungen, Kostenerwä-
gungen oder einer gesellschaftlichen Krise (wie 
etwa einer Pandemie) begründen. Ebenso darf  
die Durchführung von Modell- und Forschungs-
projekten, etwa zur Entwicklung alternativer  
Unterstützungsangebote, nicht dazu führen, dass 
langfristige und nachhaltige Maßnahmen zum 
grundsätzlichen Abbau institutioneller Wohn-
formen nicht angegangen werden (9). 

Orientierung im Prozess  
der Deinstitutionalisierung 

Die Leitlinien formulieren sowohl strukturelle,  
prozessorientierte als auch inhaltliche Indikatoren, 
an denen sich Vertragsstaaten bei der Deinstitu-
tionalisierung orientieren sollen. Entscheidend ist, 
dass sich alle damit verbundenen Aktivitäten „dar-
auf konzentrieren sollten, Menschen mit Behinde-
rungen ihre Autonomie, Wahlfreiheit und Kontrolle  
darüber zurückzugeben, wie, wo und mit wem  
sie leben wollen“(19). Eine teilweise Deinstitutio-
nalisierung – etwa wenn Einrichtungen in die  
Gemeinde verlegt oder verkleinert werden,  
Bewohner*innen aber weiterhin Fremdbestim-
mung erleben – wird explizit abgelehnt. 

Achtung des Selbstbestimmungsrechts: Men-
schen mit Behinderungen müssen in ihrem Willen 
und ihren Präferenzen akzeptiert und unterstützt 
werden. Sie sollen gleichberechtigt mit anderen 
entscheiden können, wo und wie sie leben möch-
ten. Der Ausschuss betont diesbezüglich noch  
einmal, dass Menschen mit Behinderungen gleich-
berechtigt mit anderen in ihrer rechtlichen Hand-
lungsfähigkeit anerkannt werden müssen. Außer-
dem müssen echte Alternativen zum Wohnen in 
der Einrichtung geschaffen werden (21). Teilweise 
blicken Menschen in Einrichtungen mit Sorgen  
auf einen möglichen Auszug aus der gewohnten  
Umgebung und befürchten, außerhalb der Einrich-
tung keine ausreichende Unterstützung vorzufinden. 

Kriterien institutioneller Wohnformen laut UN-Ausschuss:

 − die obligatorische gemeinsame Nutzung von 
Assistenzen mit anderen 

 − kein oder nur begrenzter Einfluss darauf,  
welche Assistenz die Unterstützung leistet 

 − Isolierung und Segregation von einem selbst-
bestimmten Leben in der Gemeinde

 − fehlende Kontrolle über alltägliche  
Entscheidungen

 − fehlende Wahlfreiheit für die betroffenen 
Menschen, mit wem sie zusammenleben 

 − Starrheit der Routine ungeachtet des persön-
lichen Willens und der persönlichen Präferenzen

 − identische Aktivitäten am selben Ort für  
eine Gruppe von Menschen unter einer  
bestimmten Autorität

 − ein paternalistischer Ansatz bei der  
Erbringung von Dienstleistungen

 − Überwachung der Lebensumstände

 − und eine unverhältnismäßig große Anzahl von 
Menschen mit Behinderungen in derselben 
Umgebung
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Die Leitlinien betonen, dass diese Personen  
Anspruch auf angemessene Unterstützung beim 
Auszug aus der Einrichtung haben (21). 

Gemeindenahe Unterstützung: Eine ausreichende 
und adäquate gemeindenahe Unterstützung sollte 
sowohl im Hinblick auf behinderungsbezogene  
Unterstützungsangebote (zum Beispiel persönliche 
Assistenz und Unterstützung in der Kommunika-
tion) als auch auf allgemeine öffentliche Dienste 
(etwa im Bereich Gesundheitsversorgung oder  
Bildung) bestehen. Die einzelnen Hilfen und Dienste 
in der Gemeinde können formeller oder informel-
ler Natur sein und müssen „verfügbar, zugänglich, 
akzeptierbar, erschwinglich und anpassungsfähig 
sein“ (25). Während der Trans formation der Unter-
stützungssysteme dürfen keine neuen segregieren-
den Strukturen geschaffen werden, auch nicht 
zeitweise.

Zuweisung von Mitteln und Ressourcen: Finan-
zielle Mittel und Ressourcen stellen einen zentra-
len Hebel für die Transformation institutioneller 
Unterstützungssysteme dar. Die Leitlinien fordern 
die Vertragsstaaten auf, alle Ressourcen von ins-
titutionellen in inklusive Strukturen in der Gemein-
schaft umzuleiten. Der Ausschuss spricht sich  
explizit gegen jegliche Investitionen in Einrichtun-
gen aus, etwa den Bau neuer oder der Renovie-
rung bestehender Gebäude (30). Menschen mit 
Behinderungen, einschließlich Kinder und Jugend-
liche, müssen auch finanziell beim Auszug aus  
Institutionen unterstützt werden (31).

Barrierefreier Wohnraum: Entscheidend für eine 
erfolgreiche Deinstitutionalisierung ist außerdem 
die Bereitstellung von barrierefreiem und  
erschwinglichem Wohnraum, etwa durch Sozial-
wohnungen oder Mietzuschüsse. Menschen mit 
Behinderungen haben wie Menschen ohne Behin-
derungen das Recht, eigenständig rechtsverbind-
liche Miet- oder Einkommensverträge abzuschlie-
ßen. Der Ausschuss betont, dass die Träger von 
Einrichtungen nicht bestimmen dürfen, wohin eine 
Person nach dem Auszug aus der Einrichtung  
zieht. Die Inanspruchnahme von Wohnraum darf 
nicht an die Bedingung geknüpft sein, bestimmte 
behinderungsbezogene Unterstützungsleistungen 
zu nutzen (32). Ob ein Lebensort ein selbstbe-
stimmtes Leben in der Gemeinschaft ermöglicht, 
hängt nicht nur vom Wohnraum ab, sondern auch 

von der barrierefreien Zugänglichkeit öffentlicher, 
kultureller und weiterer Angebote in der direkten 
Umgebung.    

Einbindung von Menschen mit Behinderungen: 
Gemäß dem in der UN-BRK verbrieften Partizipa-
tionsgebot (Art. 4 Abs. 3 und Art 33 Abs. 3 UN-
BRK) fordern die Leitlinien, dass Menschen mit 
Behinderungen – insbesondere solche, die persön-
liche Erfahrungen mit Institutionalisierung  
gemacht haben – bei allen Entscheidungen und 
Planungsphasen im Prozess der Deinstitutionali-
sierung eng einbezogen werden. Hierfür notwen-
dige Informationen und Unterstützungsformen 
sollten allen Beteiligten in barrierefreier Form be-
reitgestellt werden. Träger, Leistungsanbieter und 
andere Akteure, „die ein finanzielles oder sonsti-
ges Interesse an der Offenhaltung von Einrichtun-
gen haben, sollten daran gehindert werden, die 
Entscheidungsprozesse im Zusammenhang mit 
der Deinstitutionalisierung zu beeinflussen“ (34).

Wahlfreiheit schaffen durch mehr 
ambulante Unterstützungsangebote

Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und 
gesellschaftliche Inklusion ist Ausdruck der inhä-
renten Würde von Menschen mit Behinderungen. 
Gerade für Personen, die seit langer Zeit in institu-
tionalisierten Settings leben und bisher kaum 
Möglichkeiten hatten, eigene Entscheidungen über 
ihr Leben zu treffen, kann die Vorstellung eines 
Auszugs aus der Einrichtung mit großen Unsicher-
heiten und Ängsten verbunden sein. Der Aus-
schuss erkennt diese Herausforderung an und  
adressiert sie in den Leitlinien mehrmals. 

In vielen Ländern werden diese individuellen  
Ängste von politischen Entscheidungsträgern und 
Trägervertreter*innen als Argument aufgegriffen, 
um institutionalisierte Lebenswelten aufrechtzu-
erhalten oder auszubauen. Dabei wird außer Acht 
gelassen, dass eine Wahlfreiheit für betroffene 
Personen häufig aufgrund fehlender angemesse-
ner Alternativen nur scheinbar existiert. Ein weite-
rer häufiger Einwand gegen eine umfassende 
Deinstitutionalisierung ist, dass einige Personen 
zu beeinträchtigt oder unselbstständig seien, um 
außerhalb des „geschützten“ Raums segregieren-
der Einrichtungen zu leben. In Bezug auf beide  
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Argumente finden die Leitlinien deutliche Worte. 
Individuelle Bedenken oder der Grad der Beein-
trächtigung dürfen niemals herangezogen werden, 
um den Ausbau selbstbestimmter und inklusiver 
Wohnformen zu verzögern. Stattdessen muss  
sichergestellt werden, dass Menschen mit Behin-
derungen bei der Bewältigung damit verbundener 
Herausforderungen ausreichende Unterstützung 
erfahren (37).

Bestandsaufnahme als Grundlage  
der Deinstitutionalisierung

Um die Deinstitutionalisierung systematisch zu 
planen und entsprechend konkrete Maßnahmen 
formulieren zu können, bedarf es eines fundierten 
Überblicks über die derzeitigen Strukturen. Die 
Leitlinien fordern vor diesem Hintergrund eine 
umfassende Bestandsaufnahme aller relevan-
ten Rechtvorschriften, Einrichtungsstrukturen,  
gemeindenahen Dienste, der Entwicklung neuer 
Unterstützungssysteme sowie des Personals und 
arbeitsmarktpolitischer Entwicklungen in den rele-
vanten Sektoren. Die Durchführung dieser Be-
standsaufnahme, so betont der Ausschuss, darf 
aber nicht zu einer Verzögerung der eigentlichen 
Deinstitutionalisierung führen. 

Bestandsaufnahme von Rechtsvorschriften: 
Die relevanten Rechtsvorschriften sind umfassend 
und schließen unter anderem Anti diskriminierungs -
gesetze, Sozialgesetze und das Zivilrecht mit ein 
(61). Die Legimitation stellvertretender Entschei-
dungen im Rahmen von Psychiatriegesetzen oder 
dem Betreuungsrecht im Hinblick auf die Wahl des 
Wohnortes oder die Einwilligung in stationäre  
medizinische Behandlungen sind häufige Gründe 
für eine Institutionalisierung auf Grundlage einer 
Behinderung. Damit hängt der Erfolg der Deinsti-
tutionalisierung auch von der Reform entspre-
chender gesetzlicher Regelungen ab. Als weiteren 
rechtlichen Prüfstein nennt der Ausschuss die  
Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs 
zur Justiz, zum Beispiel im Rahmen von Beschwerde-
verfahren und Strafanzeigen im Zusammenhang 
mit der Unterbringung in einer Einrichtung (56).

Bestandsaufnahme von Einrichtungsstruktu-
ren, gemeindenahen Diensten und Unterstüt-
zungsbedarfen: Für die Transformierung eines  
institutionellen Unterstützungssystems in eine an 
den Wünschen und Bedarfen ausgerichtete Ange-
botsstruktur sollte genau erfasst werden, in  
welche Dienste und Einrichtungen derzeit welche 
Ressourcen fließen. Institutionen werden häufig 
mit deutlich mehr finanziellen Mitteln ausgestattet 
als inklusiv ausgerichtete Angebote in der Gemein-
de. Durch die Bestandsaufnahme können mögliche 
Unterstützungslücken in der Gemeinde identifi-
ziert und entsprechende Angebote entwickelt  
werden (64). Dabei sollten jeweils die individuellen 
Bedarfe und Ressourcen der Menschen mit  
Behinderungen berücksichtigt werden, die aus  
einer Einrichtung ausziehen. Die Verteilung des  
Personals auf die unterschiedlichen Unterstüt-
zungssettings und relevante arbeitsmarktpolitische 
Entwicklungen sollten ebenfalls erfasst werden.

Erfassung personenbezogener Daten von Men-
schen in Einrichtungen: Für die Entwicklung und 
Nachverfolgung der Strategie zur Deinstitutionali-
sierung muss ein Überblick darüber gewährleistet 
sein, wie viele Personen in welchen Settings und 
auf welcher Grundlage institutionell untergebracht 
sind. Die Informationen sollten nach unterschied-
lichen relevanten Merkmalen aufgeschlüsselt  
werden – etwa dem Alter oder Geschlecht einer 
Person und dem Grund der Institutionalisierung 
(126). Der methodische und inhaltliche Rahmen 
für diese Datenerfassung sollte unter Beteiligung 
von Menschen mit Behinderungen und ihren 
Selbstvertretungsorganisationen festgesetzt  
werden. Bei der Erhebung ist der Datenschutz  
unbedingt zu wahren. 

Vorgaben für staatliche Strategien  
zur Deinstitutionalisierung

Die Leitlinien formulieren inhaltliche und struktu-
relle Anforderungen für staatliche Strategien zur 
Deinstitutionalisierung. Ein entsprechender Plan 
sollte auf einer klaren Zielsetzung basieren, die  
gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen und 
ihren Selbstvertretungsorganisationen festgelegt 
wird. Die einzelnen Maßnahmen zur Zielerreichung 
müssen konkret und nachprüfbar formuliert sein. 
Dies umfasst auch Informationen darüber, welche 
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personellen, technischen und finanziellen Ressour-
cen für ihre Erreichung eingesetzt werden. Die 
Umsetzung der Strategie sollte ressortübergrei-
fend angegangen und auf ministerieller Ebene  
koordiniert werden, damit ausreichende Befugnisse 
für Entscheidungen über notwendige gesetzliche, 
politische und haushaltsbezogene Änderungen  
bestehen (67).

Unterstützungsstrukturen in der 
Gemeinde

Mit dem Abbau institutioneller Unterstützungs-
strukturen muss der Aufbau alternativer, inklusiv 
ausgerichteter Angebote einhergehen. Diese 
Strukturen setzen sich aus unterschiedlichen Per-
sonen, Netzwerken und Diensten zusammen und 
werden in den Leitlinien differenziert vorgestellt. 
Der Ausschuss betont zunächst die zentrale Rolle 
informeller Unterstützung, wie sie etwa durch 
Familienangehörige, Freund*innen und Nach-
bar*innen geleistet wird. Zu informellen Unter-
stützungsstrukturen zählen außerdem Selbsthilfe-
gruppen, Unterstützer*innenkreise und andere 
Formen der gegenseitigen Unterstützung. Ent-
scheidend für alle Formen von Unterstützung ist, 
dass sie von der behinderten Person selbst aus-
gewählt werden und sich in ihren Handlungen an 
deren Wünschen und Präferenzen orientieren (73). 
Der Staat sollte diese informellen Unterstützungs-
personen und -strukturen in ihrer Relevanz für die 
Teilhabe- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
von Menschen mit Behinderungen anerkennen 
und entsprechend fördern – zum Beispiel durch  
finanzielle Ressourcen und Entlastungsangebote.

Im Hinblick auf formelle Unterstützungsstruktu-
ren sollte eine Vielzahl verschiedener Dienste und 
Angebote bereitgestellt werden, zwischen denen 
Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt 
wählen können. Beispielsweise können Personen 
mit psychosozialen Beeinträchtigungen Optionen 
außerhalb des psychiatrischen Systems präferie-
ren, zum Beispiel peer-geleitete Angebote. Die  
Ermittlung des individuellen Unterstützungs-
bedarfs für die Inanspruchnahme von Leistungen 
sollte menschenrechtlich und nicht rein medizi-
nisch ausgerichtet sein. Im Fokus steht die Ermög-
lichung gesellschaftlicher Teilhabe und Selbst-
bestimmung durch die Inanspruchnahme. Die 

Selbsteinschätzung betroffener Personen sollte 
dabei zentral sein. Behinderungsbezogene Dienste 
sollten, wann immer möglich, in die allgemeinen 
öffentlichen Strukturen und Räume integriert wer-
den. Ihre Inanspruchnahme darf auf keinen Fall zu 
Segregation führen. Auch inklusive und gemeinde-
nahe Unterstützungsangebote bedürfen einer 
staatlichen Kontrolle und wirksamer Melde- und 
Beschwerdemöglichkeiten in Fällen auftretender 
Rechtsverletzungen. Diese Vorgaben der Leitlinien 
beziehen sich auf alle relevanten Unterstützungs-
systeme, beispielsweise auch auf die Altenhilfe 
und die Kinder- und Jugendhilfe (75–82).

Die persönliche Assistenz hebt der Ausschuss 
als individuelle Unterstützungsform zur Verwirk-
lichung von selbstbestimmten Leben und Inklusion 
in die Gemeinschaft besonders hervor. Sie kann 
gerade beim Übergang von einer institutionellen in 
eine inklusive Wohnform eine wichtige Unterstüt-
zung darstellen. Der Staat muss sicherstellen, 
dass alle Menschen mit Behinderungen unabhän-
gig von ihren Beeinträchtigungen Zugang zu  
persönlicher Assistenz haben. Ebenso müssen 
technische Hilfsmittel erschwinglich und  
zugänglich bereitgestellt werden. 

Die Leitlinien adressieren auch die staatlichen 
Leistungen für Menschen mit Behinderungen.  
Der Ausschuss erkennt an, dass Armut weltweit 
eine der Hauptursachen für die Institutionalisie-
rung von Menschen mit Behinderungen darstellt. 
Eine angemessene finanzielle Unterstützung von 
behinderten Personen und ihren unterstützenden 
Angehörigen ist daher essenziell. Sie sollte „eine 
grundlegende Einkommenssicherung, […] Kosten 
für die Gesundheitsversorgung und behinderungs-
bedingte Kosten, einschließlich Komponenten zur 
Behebung der durch die Institutionalisierung  
verursachten Schäden“ abdecken (86). Änderun-
gen des Bedarfs durch hinzukommende Beein-
trächtigungen, veränderte Lebensumstände oder 
inflationsbedingte Steigerungen sollten zu einer 
schnellen Anpassung führen. Personen sollten 
beim Auszug aus einer Einrichtung im Rahmen  
eines soliden Sozialschutzpakets unterstützt  
werden. Allgemeine Sozialschutzleistungen sind 
diskriminierungsfrei und zugänglich zu gestalten 
und dürfen bei gleichzeitigem Bezug behinde-
rungsbezogener Leistungen nicht reduziert  
werden (105). Insbesondere Menschen mit  
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intensiverem Unterstützungsbedarf sollten bei der 
Beantragung und Verwaltung finanzieller Leistun-
gen angemessene Hilfe erfahren. Der Ausschuss 
spricht sich deutlich gegen eine Einkommens- und 
Vermögensanrechnung bei Bereitstellung der  
Leistungen aus (87).

Selbstbestimmtes Leben unabhängig 
vom Grad der Beeinträchtigung

Der Prozess der Deinstitutionalisierung muss alle 
Personen einbeziehen, die derzeit in Einrichtungen 
leben. Der Ausschuss betont diesbezüglich: „Nie-
mand sollte im Prozess der Deinstitutionalisierung 
zurückgelassen werden, auch nicht Menschen  
mit intensivem Unterstützungsbedarf.“ (93). Die 
Leitlinien fordern die Vertragsstaaten auf, allen 
Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimm-
tes Leben in der Gemeinschaft durch die barriere-
freie Gestaltung öffentlicher Infrastruktur und die 
Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu  
gewährleisten (103–106). Für die Entlassung von 
Personen aus Einrichtungen werden konkrete  
Vorgaben formuliert: Betroffene Personen sind im-
mer als Entscheidungsträger*innen in den Prozess 
einzubeziehen. Ihnen sind ausreichend Zeit und 
Möglichkeiten einzuräumen, um sich auf den  
Auszug vorzubereiten und hierfür notwendige  
Informationen, zum Beispiel über Wohn- oder  
Finanzierungsmöglichkeiten, zugänglich bereit-
zustellen. Gleichzeitig sollten Anbieter und  
Mitar beiter*innen allgemeiner Dienstleistungen,  
beispielsweise Banken, Versicherungen oder  
Behörden, über das Recht behinderter Menschen 
auf selbstbestimmtes Leben und bezüglich  
zugänglicher Kommunikation geschult werden 
(97–98).

Pflicht zur Deinstitutionalisierung 
auch in Notsituationen und  
Krisenzeiten

Der Leitfaden zur Deinstitutionalisierung wurde im 
Licht der Covid-19-Pandemie entwickelt und greift 
das Thema humanitäre Notsituationen explizit auf. 
Der Ausschuss stellt fest, dass Menschen in Ein-
richtungen in Notsituationen häufig besonderen 
Risiken ausgesetzt sind. In den Leitlinien wird auf 
den Klimawandel verwiesen: Bei Evakuierungen in 

Katastrophenfällen würden Einrichtungen häufig 
nicht ausreichend berücksichtigt.6 Gleichzeitig ar-
gumentierten Regierungen immer wieder mit Not-
fällen und Krisensituationen, um Verzögerungen in 
der Deinstitutionalisierung und unzureichende 
dies bezügliche Ressourcen zu rechtfertigen. Der  
Ausschuss betont dagegen, dass Staaten die 
Deinstitutionalisierung auch in Notsituationen  
systematisch vorantreiben müssen und damit  
verbundene Maßnahmenpläne nicht ausgesetzt 
werden dürfen. Menschen mit Behinderungen 
müssen in den Hilfs- und Wiederaufbaumaßnah-
men im Nachgang einer Notsituation ausreichend 
berücksichtigt werden und gleichberechtigten  
Zugang zu entsprechenden Hilfeleistungen haben. 
Wurden Einrichtungen im Rahmen einer Katastro-
phe beschädigt oder zerstört, sind diese nicht  
wiederaufzubauen, sondern durch inklusive, an 
der Selbstbestimmung behinderter Menschen  
orientierte Dienste zu ersetzen (107). Planungs-
prozesse für Notsituationen und für die Deinsti-
tutionalisierung sollten unter Beteiligung von  
Menschen mit Behinderungen und ihrer Selbst-
vertretungen erstellt werden (109).

Wiedergutmachung und  
Entschädigung

Die Institutionalisierung von Menschen mit  
Behinderungen geht mit einer Reihe von Rechts-
verletzungen einher. In vielen Ländern sind  
Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen  
mit Einschränkungen ihrer grundlegenden Selbst-
bestimmungsrechte und teilweise mit unmensch-
lichen und entwürdigenden Lebensumständen 
konfrontiert – etwa wenn aufgrund von Personal-
mangel keine ausreichende Unterstützung bei der 
Körperhygiene oder Nahrungsaufnahme sicher-
gestellt ist. Teilweise haben die Zustände in  
Institutionen langfristige Folgen für die Gesundheit 
und das Wohlergehen betroffener Personen und 
können sogar lebensbedrohliche Ausmaße anneh-
men7. Die Leitlinien sprechen an vielen Stellen  
daher auch von Überlebenden der Institutionalisie-
rung (53). Neben dem Abbau institutioneller  
Einrichtungsformen steht vor diesem Hintergrund 
auch die Wiedergutmachung und Entschädigung 
betroffener Personen im Fokus. Hier fordert der 
Ausschuss von den Vertragsstaaten die Schaffung 
eines Entschädigungs- und Wiedergutmachungs-



LEITL IN IEN ZUR DEINST ITUT IONALIS IERUNG 7

mechanismus und den Zugang Betroffener zu wirk-
samen Rechtsbehelfen (117–120). Akteure, die an 
Rechtsverletzungen und Missbrauch beteiligt sind, 
sind zur Rechenschaft zu ziehen und strafrechtlich 
zu verfolgen (123).

Überwachung der Deinstitutionali-
sierung

Die UN-BRK formuliert in Artikel 33 konkrete  
Vorgaben für die Umsetzung der Konvention und 
deren Überwachung auf nationaler Ebene. Die 
Leitlinien betonen, dass auch der Prozess der 
Deinstitutionalisierung überwacht werden sollte. 
Wie schon bei der Umsetzung, müssen auch bei 

der Überwachung Menschen mit Behinderungen 
und ihre Selbstvertretungsorganisationen eng  
beteiligt werden (130). Solange Einrichtungen  
bestehen, sind sie einer regelmäßigen Prüfung 
durch unabhängige Überwachungsmechanismen 
zu unterziehen, um Gewalt, Missbrauch und weitere 
Menschenrechtsverletzungen aufzudecken, zu  
verhindern und zu beheben (129). Die Pflicht zur  
Gewährleistung ihrer kontinuierlichen Überwa-
chung ergibt sich aus Artikel 16 Absatz 3 UN-BRK. 
Der Staat hat sicherzustellen, dass die verantwort-
lichen Überwachungsmechanismen Zugang zu  
allen Einrichtungen und Zugriff auf alle notwendi-
gen Informationen erhält (132). Dies gilt auch in 
Notfallsituationen, wie etwa einer Pandemie (136). 

Bedeutung der Leitlinien für Recht und Politik in Deutschland

Der Ausschuss formuliert in den Leitlinien zur Deinstitutionalisierung klare Vorgaben für politische 
Entscheidungsträger*innen bezüglich der Verwirklichung des Rechts auf selbstbestimmtes Leben 
und Inklusion in die Gemeinschaft (Art. 19 UN-BRK). Sie ergänzen die Allgemeinen Bemerkungen zu 
Artikel 19 UN-BRK und die Leitlinien zu Artikel 14 UN-BRK zum Recht auf Freiheit und Schutz der Per-
son. Viele der adressierten Herausforderungen lassen sich auch in Deutschland beobachten. Die Un-
terstützungssysteme für Menschen mit Behinderungen in Deutschland sind weiterhin institutionell  
geprägt. Es besteht ein erheblicher Mangel an barrierefreiem und bezahlbarem Wohnraum sowie  
an inklusiven Sozialräumen. Vielerorts fehlt der Zugang zu allgemeinen öffentlichen Diensten und  
behinderungsspezifischen Unterstützungsleistungen.8

2021 lebten insgesamt 194 565 Menschen in besonderen Wohnformen (ca. 42,8 Prozent aller Leis-
tungsempfänger*innen). Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen machen fast zwei Drittel 
(64,4 Prozent) der Bewohner*innen aus, Menschen mit psychosozialen Behinderungen etwa 30 Pro-
zent.9 Die sogenannte Ambulantisierungsquote, also der Anteil der Leistungsempfänger*innen  
außerhalb besonderer Wohnformen, ist in den letzten Jahren gestiegen und lag 2021 im Bundes-
durchschnitt bei 57,2 Prozent. Sie variiert allerdings deutlich zwischen den einzelnen Bundesländern 
(2021 zwischen 85,6 Prozent in Hamburg und 56,8 Prozent in Sachsen-Anhalt). Wie in den Leitlinien 
des Ausschusses problematisiert, profitieren außerdem nicht alle Personengruppen gleichberechtigt 
von der Entwicklung.10 Der Anstieg ambulanter Unterstützungsangebote betrifft insbesondere Ange-
bote für Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen. Menschen mit intellektuellen Beeinträch-
tigungen profitieren kaum davon. Die Anzahl der Bewohner*innen besonderer Wohnformen nimmt 
nicht signifikant ab. Bundesweit fließen derzeit deutlich mehr finanzielle Ressourcen in besondere 
Wohnformen als in die Assistenz in eigener Häuslichkeit oder in Pflegefamilien (2021: 8,3 Mill. im  
Vergleich zu 3,5 Mill. Euro).11 Das Wunsch- und Wahlrecht in den besonderen Wohnformen bleibt in 
Deutschland weiterhin eingeschränkt: Zum Beispiel haben Bewohner*innen nur begrenzt Einfluss auf 
die Wahl ihrer Assistenz und teilen sich diese mit weiteren Personen (§ 116 SGB IX i. V. m. § 104). 
Sie haben wenig Kontrolle über alltägliche Abläufe (Essens- und Bettzeiten etc.). Es besteht ein  
Mehrkostenvorbehalt bezüglich der Erfüllung ihrer Wünsche bei der Auswahl von Leistungsformen  
(§ 104 SGB IX).



LEITL IN IEN ZUR DEINST ITUT IONALIS IERUNG8

Viele berichten über fehlende Privatsphäre und mangelnde Mitbestimmungsrechte innerhalb ihrer 
Einrichtungen und über eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten.12  

Durch die Neuregelung der außerklinischen Intensivpflege im Rahmen des Intensivpflege- und Reha-
bilitationsstärkungsgesetzes (IPReG) droht die Zahl institutionalisierter Menschen mit Behinderungen 
weiter zu steigen. Beatmeten Personen, die bisher in ihrer eigenen Häuslichkeit Intensivpflege erhal-
ten, droht bei einer negativen Einschätzung ihres Versorgungssettings durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen eine Verlegung in ein Krankenhaus (§ 37c SGB V).13

Auch die psychiatrische Versorgung ist weiterhin geprägt von institutionellen Versorgungsstrukturen. 
Insbesondere Menschen mit schweren und langfristigen psychosozialen Behinderungen finden  
keinen Zugang zu ambulanten Therapieangeboten. Sie tragen ein besonderes Risiko, auch gegen  
ihren Willen in eine Klinik eingewiesen und behandelt zu werden. Die Entwicklung zwangsvermeiden-
der, wohnortnaher Unterstützungsformen geht bisher nur stockend und weitgehend außerhalb des 
psychiatrischen Mainstreams voran.14 Jede fünfte Person in psychiatrischer stationärer Behandlung 
befindet sich in einer forensischen Einrichtung.15 Derzeit besteht ein hohes Risiko, dass der Maß-
regelvollzug weiter ausgebaut wird. In vielen Bundesländern sind forensische Einrichtungen deutlich 
überbelegt. 25 Prozent der untergebrachten Personen verbleiben länger als zehn Jahre. Aufgrund des 
Personalmangels bestehen kaum Behandlungs- und Therapieangebote.16 

Angesichts der geschilderten Herausforderungen ist die Entwicklung und Umsetzung einer nach-
haltigen Strategie zur Deinstitutionalisierung in Deutschland unbedingt geboten. Sie ist ein zentraler 
Schritt zur Verwirklichung der Inklusion und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen.
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